
Register der Mitglieder 
des Rittergerichts          

Wie  beim  Studium  der  vorliegenden Regesten    sehr schnell deutlich wird, 
stammen sie aus  jener  Zeit,  in  welcher  einheitliche Nachnamen für die verschiedenen 
Mitglieder einer bestimmten  Familie  noch  nicht überall eingeführt waren bzw. erst von 
einigen Hofbeamten  regelmässig  verwendet  wurden und  die  betreffenden  Personen  
als  zusätzliche Identifizierung  zum  Vornamen   den   zugehörigen Ortsnamen 
benutzten, z.B. bei den Zedlitzen:  Fürstenstein,  Maywald,  Lähn,  Kauffung  usw.  Wo  
derartige   Zusammenhänge   als  gesichert  gelten  können, wie z.B. bei den 
verschiedenen  Zedlitzen, ist  dies  in  dem  nachfolgenden Register bereits 
berücksichtigt.    

Die  angegebenen  Nummern  verweisen  auf  das betr. Regest und  n i c h t  auf 
die Seitenzahl.      

Dieses Register wurde separat von dem Personen Register  erarbeitet,   welches   sich   
nur   auf  diejenigen  Regesten  bezieht,  in denen die betr. Person unmittelbar oder in der  
Eigenschaft  eines Vormundes angehende Vorgänge beurkundet werden.  

    Das   folgende  Register  der  Mitglieder  des Rittergerichts ist vor allem deswegen von 
Interesse, weil es u.a. Anhaltspunkte liefert hinsichtlich der Lebenszeit des Betreffenden.  
Im Interesse grösstmöglicher  Übersichtlichkeit  wurden auch hier die in den betr. 
Regesten mit  sehr  unterschiedlicher Schreibweise aufgeführten Namen vereinheitlicht.   

Aus dem Register  lassen  sich  auch  Rückschlüsse ziehen  hinsichtlich  der 
Identität einzelner Personen durch einen Vergleich ihrer Teilnahme an den Sitzungen  des  
Rittergerichts.  Beispiel:  Witold Böhme  und Witold   Böhme jr., Reintsche 
Schaff(gotsch) und Reintsche  Schaff(gotsch)  jr. usw., denn nach eingehendem 
Studium aller Regesten ergibt sich zweifelsfrei, dass es sich jeweils um ein und 
dieselbe Person handelt.   

Nicht so einfach ist es,  zu  dem  gesicherten Schluss  zu kommen, dass es sich in 
dem einen oder anderen  Falle  um  die  gleiche  Person   handeln  dürfte,  die  als  Heinz,  
Henze,  Heinrich,  bzw. Hanke, Hantsche, Hanns, Hentschel o.ä.  bezeichnet wird.  Wo  
dies  nicht  sicher  schien,  sind  die verschiedenen  Namen in dem  Register extra 
aufgeführt,  selbst  auf  die  Gefahr hin, dass es sich dabei nicht um mehrere  
verschiedene,  sondern  um ein und dieselbe Person handeln könnte.   

Genealogisches Archiv 
Harald von Niebelschütz  Gleinitz   
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Behme Heinze    4298, 4299, 4300, 
4301,4302, 4303  

Böhme 
     Ulrich                          23, 164 
       Bggrf.v.Rothenburg 

Witold                          95,  99, 105, 128, 
                                   147, 204, 205, 207, 
                                   220, 231, 232, 246, 
                                   255, 260, 267, 271, 
                                   272, 273, 285, 289,     

305, 313, 314, 325,      
332, 334, 340, 358, 

                                     365, 439, 447, 450, 
                                     453, 464, 465, 466, 
                                     467, 468, 472, 479, 
                                     480  

Verzeichnis der Personen 
und ihrer familiären Zusammenhänge  

Boehme         Heinrich  <Behem> 
Boehme         Ulrich <Behem> Burggrf. zu Rothenbg.OL  
Boehme         Witold jr.<Behem>    
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